
Am Gericht

Poststempel im 
Zwielicht
Es beginnt damit, dass einer Familie die Betreuungsbeiträge 
gestrichen werden. Doch als sie den Fall ans Bundesgericht 
zieht, steht plötzlich eine ganz andere Frage im Raum – und die 
Post in arg schiefem Licht da.
Von Markus Felber, 14.03.2018

Ort: Bundesgericht Luzern
Zeit: 4. Oktober 2017
Urteilsreferenz: 8C_237/2017
Thema: Sozialhilfe

Eine Familie erhielt bis im März 2016 Betreuungsbeiträge für Kleinkinder. 
Dann stellte der Sozialvorstand der zürcherischen Stadt Dietikon die Zah-
lung ein und verlangte, dass die aus seiner Sicht zu Unrecht bezogene Sum-
me von 14’100 Franken zurückerstattet wird. Die betroVene Familie wollte 
sich dagegen wehren und rief das jerwaltungsgericht des Kantons Zürich 
an. Dieses trat 5edoch auf die Sache nicht ein, weil die Beschwerdefrist am 
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1G. Februar 2017 abgelaufen war. Das matchentscheidende Couvert mit der 
Eingabe an das Nericht aber trug den Poststempel vom 16. Februar. 

Stephan Aüesch, der 9nwalt der Familie, zog den Aichteintretensentscheid 
ans Bundesgericht weiter und machte geltend, die Beschwerde sei recht-
zeitig am 1G. Februar ungefähr um 1x Uhr in der Postagentur in Baden Rüti-
hof aufgegeben worden. Dass sowohl auf dem Couvert wie auch im gelben 
Empfangsbüchlein der Stempel vom 16. Februar prangt, führte der 9nwalt 
in seiner Beschwerde auf eine eigentümliche Pra:is am Schalter zurückW 
Teil andernfalls die für 9-Post zugesicherte Zustellung am Folgetag nicht 
gewährleistet wäre, würde das Stempeldatum gegen 9bend um einen Jag 
vorgestellt. 

Seine auf den ersten Blick wagemutig erscheinende Behauptung versuch-
te der 9nwalt mit zwei Schreiben der Post zu belegen. Eines davon durée 
das Bundesgericht aus prozessrechtlichen Nründen nicht beachten. Doch 
genügte oVensichtlich das andere Schreiben, um die Bundesrichter Marcel 
Maillard und «ean-Maurice FrHsard sowie Richterin Daniela jiscione zu ir-
ritieren. 

Die 9uskuné der Post, dass ab 18 Uhr der Folgetag als 9ufgabetag gelte, 
wirke befremdlich. Törtlich heisst es im Urteil aus LuzernW ‹›at die Post 
tatsächlich die Pra:is, Postaufgabesendungen ab einer bestimmten Zeit am 
9bend schon mit dem Stempeldatum des nächsten Jages zu versehen, nur 
um die »Zustellung am nächsten JagI zu gewährleisten, so eröVnet dies 
nämlich erhebliche Beweisschwierigkeiten für die Beschwerde führenden 
Personen, welche zur Fristwahrung unbedingt auf eine zeitgenaue Stempe-
lung angewiesen sind.q Postkunden wie Nerichte müssten sich ohne wei-
teres darauf verlassen können, dass Sendungen bei der 9ufgabe am Post-
schalter wahrheitsgetreu gestempelt werden.

Stille Zweifel höchstrichterlich bestätigt
Nenau daran aber bestehen im beurteilten Fall grosse Zweifel. Das Bun-
desgericht vermutet, dass der 9ngestellte am Postschalter tatsächlich am 
9bend des 1G. Februar den Stempel auf den 16. Februar vordatiert hat. Und 
da das alles aus einem Schreiben des zentralen Kundendiensts in Bern her-
vorgehe, befürchten die drei Richter in Luzern, dass es sich nicht bloss um 
die ‹irrigen Newohnheiten einer einzelnen Postagenturq handelt. 

Tie es sich genau verhält, bleibt im Urteil des Bundesgerichts allerdings of-
fen. Es hat die Sache an das Zürcher jerwaltungsgericht zurückgewiesen, 
das nun Licht ins Dunkel bringen soll. 

Zum eigentlichen Streit um die Rückerstattung der erwähnten Kleinkin-
derbetreuungsbeiträge enthält das Urteil kein Tort, dafür umso mehr Klar-
te:t zu einem Jhema, über das bisher nur in verklausulierten Erwägungen 
oder hinter vorgehaltener ›and gesprochen wurde. Es geht um den Post-
stempel als Siegel und Narant für Rechtzeitigkeit – beispielsweise bei der 
Kündigung eines jertrags oder der Jeilnahme an einer 9usschreibung. jon 
besonderer Bedeutung ist der Stempel bei Eingaben an ein Nericht, die nur 
rechtzeitig erfolgt sind, wenn sie am letzten Jag der Frist der Post überge-
ben werden. Dabei ist egal, ob sie einfach in einen Brie asten geworfen 
oder am Postschalter abgegeben werden. Massgeblich für den Zeitpunkt, 
an dem das geschah, ist grundsätzlich der ominöse Poststempel. 

Daher ist für einen geordneten 9blauf des Rechtsmittelverkehrs von emi-
nenter Bedeutung, dass der Poststempel e:akt den Jag verbrieé, an dem die 
Rechtsschrié der Post übergeben wurde. Das ist selbstverständlich nicht 
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der Fall, wenn die Sendung in einen Brie asten geworfen wird, der erst am 
folgenden Jag geleert wird. Unter solchen Umständen akzeptiert indes das 
Bundesgericht, dass ein Zeuge auf dem Couvert schriélich bestätigt, dass 
dieses bereits am jortag eingeworfen und damit rechtzeitig der Post über-
geben wurde. 

Bei der Präsentation am Schalter ging man bisher allgemein davon aus, dass 
der Stempel das Datum des 9bgabetages vermerkt, auch wenn es schon 
nach 18 Uhr abends ist. Das umso mehr, als eine jorausdatierung auf den 
Folgetag auch unter strafrechtlichen Nesichtspunkten Fragen aufwiré. Seit 
geraumer Zeit schwelen allerdings stille Zweifel an der jerlässlichkeit des 
guten alten Poststempels, die nun durch das Urteil des Bundesgerichts ge-
wissermassen höchstrichterlich bekräéigt werden.

Ob das Zürcher jerwaltungsgericht mit seinem Urteil in der Sache diese 
Zweifel ausräumen wird, bleibt abzuwarten. Seine 9ufgabe ist es, primär 
zu klären, ob die fragliche Beschwerde gegen die Rückforderungsverfügung 
der Stadt Dietikon am 1G. oder am 16. Februar 2017 der Postagentur in Baden 
Rütihof übergeben wurde.

Tie weit das kantonale Nericht darüber hinaus die internen Regeln der 
Post beim Schalterverkehr nach 18 Uhr ausleuchten will und kann, ist of-
fen. Kommt es zu keiner gerichtlichen Klärung, bleibt die Möglichkeit, 
dass die Kontrollinstanz der jerwaltung oder des Parlaments im nteresse 
der Rechtssicherheit prüé, ob und wie regelmässig die Post ihren Stempel 
abends vordatiert, um bei der Zustellung von 9-Post keine Minuspunkte 
verzeichnen zu müssen.

Und das sagt die Post
9ngesichts der Schummeleien im Zusammenhang mit den Postauto-Sub-
ventionen könnte die Politik durchaus motiviert sein, vertieéere 9bklärun-
gen zu treVen. Die Post selber ist augenscheinlich bereits auf dem mehr 
oder weniger geordneten Rückzug. Aoch im März 2017 wurde dem 9nwalt 
in der Sache schriélich beschieden, es sei ‹keineswegs so, dass die 9ngabe 
des Poststempels in 5edem Fall mit dem Datum der eVektiven Sendungs-
aufgabe übereinstimmen mussq.

9uf eine 9nfrage der Republik im Februar 2018 räumte dann Medien-
sprecherin «ac ueline Bühlmann ein, dass die fragliche Eingabe eigentlich 
mit Datum vom 1G. Februar hätte abgestempelt werden müssenW ‹Bei der 
Schweizerischen Post gilt die jorgabe, dass am eVektiven Datum der Sen-
dungsaufgabe die Sendung gestempelt werden muss.q Unbeantwortet blie-
ben die Fragen, ob die Post bereits vor der 9nfrage der Republik Kenntnis 
von dem Bundesgerichtsurteil hatte und ob die Pra:is bei der Stempelung 
von Briefen gegen Schalterschluss angepasst wurdeW ‹Die beiden Fragen 
zielen auf organisationsinterne Sachverhalte ab, die wir öVentlich generell 
nicht kommentieren.q

llustration Friederike ›antel
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